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Betr.: Bebauungsplan “Wolfsberg“

für das Gebiet zwischen Waldstraße, dem ftßweg
südöstlich der Waldstraße, den Waldwiesengraben
und der Berzaliee

Lr Geltungsbereich anfaßt in der Gemarkung Nauheim
in der Flur 4 die Flurstücke Nr.:
117, 118/1, 119—142, 143/1—143/17, 144/1—144/11, 145—151,
152/1—163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1—
174/1, 175/1—175/14, 177/3, 178, 183/1—183/19,
184/1—184/27, 196—199, 201/1, 204, :1c/i, 213—215, 218, 4Ö3,
550, 551, 559, 561;
in der Flur 5 die Flurstücke Nr.;
14, 18, 31, 49, 260, 265.

Begründung zum Bebauungsplan gern. § 9 (8) BBauG

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Die Graindeveftretung der Gemeinde Nauheim hat am 30.6.1972
die Aufstellung eines Bebauungspianes für das Gebiet beschlos
sen.
In den darauf folgenden Jahren wurde ein Ve:.fahren zur Aufstel
lung eines Bebauungsplanes durchgeführt; am 15.12.1976 beschloß
die Geireindevertretung den aufgestellten Bebauungsplan als
Satzung.
Im pril 1977 versagte der Regierungspräsident in Darmstadt
diesen Bebauungsplan die Genehmigung.
Der nun vorliegende Behauungsplanentwurf ist eine überarbei
tung des 1976 aufgestellten Bebauungsplanes unter Berücksichti
gung der von der Genehmigungsbehörde genannten blehnungsgrQnde.

1.2 Das Gebiet des Bebauungsolanes “Wolfsberg“ ist im bestehenden
Flächennutzungsplan aus da Jahre 1972 zum größten Teil als
Wohnbaufläche, zu einem geringen Teil als gemischte Laufläche
ausgadesen.

In einem zur Zeit laufenden Aufstellungsverfahren zur Änderung
des Flächennutzungsplanes soll dieser entsprechend der nun be
absichtigten städtebaulichen Entwicklung überarbeitet werden -

um so die Voraussetzungen zu schaffen für die im Bebauungsplan
“Wolfsberg“ beabsichtigten Planungen.
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ra ilberejc1 ]eidchen soll als Fläche für Gemeii,bedarf dar
gestellt werden

- Die Baufläche soll entsprechend denzielen des Bebauungsp05 ausgeweitet werden.

2. Lage, Größe und derzeitige Nutzung
Das Planungsgebiet liegt im Osten der Geneinde Nauheim und istbegrenzt im Süden durch die Berzall (inel.) ohne das Flur—stück 706/3 (in der Angrenzung an die Waldstraße): in Westendurch die Waldstraße (excl.) mit Sprung östlich der Rüsselsheiner Straße md. des Weges bis angrenzend an das Flurstück560/1, und der Verlängel-ung des weges über die Henriann—Löns—Str.bis angranzen an das Fluistück 549/1, in der abgeknickten Fühning bis angrenz an das Flurstjjck 533 bis an die nördlicheGrenze; in Norden durch die Flur 224 (incl.); im Osten durchden Wa1dIFben (incl., jedoch ohne den Weg mit der Flur-begrenzung 723 und 725).

4 Das P1anungsgebi hat eine Größe von ca. 33,9 ha.
Es wird ditch die RUsselshejjr Straße in zwei Teile gegliedert
Davon ist der weitaus größere Til (ca. 27,2 ha) nord—östlichder Rhsselshejjp2r Straße heute ausschließlich landwirtschaftlich ctcflutzt, ebenfalls die Restfläche südwestlich der Rüssels—heinEr Straße (ca. 3, 7ha) mit Ausnahne des Feuerwehrgerätehau—ses, des BauhofEs und der Pumpstation.
Eine Hochsannungstreiijg

(110 kv) der Deutchen Bundesbahn durchquert das Gebiet im östlichen ‘reil in Nord-Süd-Richtung.

3. Ziele und Zwecke der Planung

3.1 Anlaß und Ziele der Planuncj

3.1.1 — Bedarf an Wohnbaufläche.

J Die starke Nachfrage nach Bauplätzen in Nauheim erfordert die
Ausweisung weiterer WohJ±auflächen um den Bedarf mittelfristigbis etwa 1985 zu decken
Im Regionalen Bauntrdnungsplan (fl-twff Juni 1975) der RPS sindfür die Gesreinde Nauheim für das Jahr 1985 10.000 EW prc>gnosti
ziert, an zusätzlicher ?hnsi&jgsf1äche warde ein Bedarf von61,4 ha ermittelt.

3.1.2 - Bedarf an Infrastniktureiichtungen.
Im Raunordnungsp Wurde für die Gerteinde Nauheim u . a. der Be
darf für folgende Emnrichtgen ermittelt:
Kinderhor-t, Jugencjfjzeitstte, Altantagesstätte, Stxrthalle,
Bürgerhaus, Spielplätze.
Daruoerhinaus besteht Z.T. langfristig folgender Bedarf:
Altenwohnungen, Rathauserweiterung bz. - Neubau, Hallenbad,
RotkreuzräunE, Festplatz Feuerwehrübungsplatz.
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Da dem Planungsgebiet durch seine verbindende Lage im Ortsge
füge eine besondere Bedeutung zukcxrnit, sollten einige dieser
Gerieinbedarfseinrichtungen an städtebaulich sinnvoller Steile
tu Planungsgebiet vorgesehen werden.

Dabei sollte auch berücksichtigt werden, daß die Geinde Nau
heim nach dem Pdege ein sehr starkes Anwachsen zu bewältigen
hatte. Der alte Ortskern konnte seine ursprüngliche flinktion
als Versorgungseinheit nicht mahr aufnehxten. Die Folge war
eine Streuung sowohl der privaten als auch der öffentlichen
Infrastruktureinrichtungen - was dem Verlust einer Ortsinitte
gleichkam.

Mit der Bündelung nehrerer wichtiger Einrichtungen soll der
Geneinde Nauheim eine neue Mitte gegeben werden.

3.1.3 - Geschäfts— und Büroflächen:
Mit dem Anwachsen der Bevölkerung steigt auch der Bedarf an
Geschäfts— und Bürofläche. Dieser entstehende Bedarf sollte
i:1 dr Planung berücksichtigt werden.

3.1.4 - Integrierende Aufgabe in Ortsgefüge:
Das Planungsgebiet grenzt sowohl an den alten Ortskern als
auch an die neuen Wohngebiete “Im Ochsengrund“ und “Im Teich“.
Daher sollte das Planungsgebiet diese Ortsteile miteinander
veJ)inden. Vor allem sollte das Baugebiet “Im Teich“ besser
in das Ortsqefüge integriert werden.

3.2 Grundzüge der

3.2.1 Fläche für Genei.nbedarf

Ausweisungen:
Der ca .3,7 ha große Bereich “Das Feldchen“ — zwischen Waldstra—
ße. Rjisselsheiner Straße und Berzallee — ist als Fläche für
Geneinbedarf festgesetzt.

Im südlichen Teil sind Flächen für den Geneindebauhof sowie
das bestehende Feuexwehrgebäude festgesetzt; hier besteht die
Möglichkeit für Erweiterung bzw. en Bau vor Rot-Kreuz-Räuncn.

Im nördlichen Teil ist eine bebaubare Fläche festgesetzt für
Geneindebedarfseinrichtungen wie Rathaus, Bürgerhaus, Hallen
bad, Jugendzentrum.

Zwischen beiden Teilen ist eine Freifläche (Grunfläche) ausge
wiesen und Bolzplatz sowie Parkplatz bzw. Festplatz.

Begründung:
Der zusanrenhängende Bereich “Feldchen“ wurde als Fläche für
Geneinbedarf festgesetzt, um hier an städtebaulich wichtiger
und sinnvoller Stelle im Ortsgefüge Geneinbedartseinrichtun
gen für die Gesamtgerneinde zu konzentrieren. Hierbei sind auch
Einrichtungen vorgesehen, die nur langfristig realisierbar sind
(z.B. das Hallenbad), für die aber hier eine Flächenbevorratung
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angestrebt ist im Sinne einer langfristig konzipierten städte
baulichen Ordnung.

Der in der Freifläche zwischen den “tiberbaubaren Flächen vor
gesehene Parkplatz soll derart ausgestaltet werden, daß er als
Feuerwehrübungsplatz benutzt werden kann sc»iie als Festplatz
für 2 - 3 Feste pro Jahr. Für beide Nutzungen besteht eine
Bedarf.
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3.2.2 Mischgebiet

- Funktion:
Eine Fläche von 2,1 ha östlich der Rüsselsheiner Straße ist
als Mischgebiet ausgewiesen.

Damit wird das Mischgebiet an der Waldstraße - hier befindet
sich das Einkaufs- und Geschäftszentrum - nacn Süden entlang
der Rüsselsheiner Straße fortgeführt.

Hier sind Bauflächen vorgesehen u.a. für Geschäfts- und Büro-
nutzungen scMie sonstige Dienstleistungen zur Versorgung der
Bevölkerung - scmie für Wohnungen.
Damit soll eriiglicht werden, die bereits an der Waldstraße
eingeleitete Entwicklung zum Versorqungszentrum entlang der
RUsselshein-er Straße fortzusetzen.

Außerdem ist die Ausweisung eines Mischgebietes an dieser
Stelle sinnvol) wegen der bestehenden bzw. zu erwartenden

Imissionen, erzeugt durch das voraussichtliche Verkebrsaufkan—
iren auf der Rfkselshejjter Stra& ie das landwirtschaftliche
nwesen an der Berzallee.

Dar Teilfunktion dieses Mischgebietes ali Versorqungsbereich
für die Gareinde wird durch folgehde Festsetzungen Rechnung
getragen:

Allgemcin zuaelassen sind Wohngc‘-‘äudt, Geschäfts— und Büroge
bäude, Einzelhandeisbetriebe, Schenk- und Speisewirtschaften
scmie Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

Nur ausnahmsweise zugelassen sind sonstige Ge4erbebetriebe,
Anlagen für Verwaltungen scmie für kirchliche., kulturelle,
soziale, gesundLeitliche und sportliche Zwecke scwie Tank
stellen.

Mit diesen Festsetzungen soll der Gexreinde die Möglichkeit ge
geben werden, die Entwicklung dieses Mischgcbieten zu steuern;
insbesondere sollen ungewünschte Entwicklungen damit verhindert
werden, da bei i.usnah‘ren die Zustinrung der Certeinde erforder
lich ist.

Bereiche an der Rüsselsheirrer Straße
Das Mischgebiet unterteilt sich in zwei Bereiche:

— Entlang der R(isselsheinier Straße ist eine zwingend dreigeschos
sige geschlossene Bebauung festgesetzt.
Im Erdgeschoß sind hier z . T. Einzelhandelsbetrieben, Schank
und Speisewirtschaften scmie Betriebe des Beherbergungsge
werbes zwingend vorgeschrieben.

Damit soll die geschäftliche Nutzung dieses städtebaulich wich
tigen Bereiches gesichert sein. Zielvorstellung ist hier ein
“Boulevard“ entlang der Rtisselshei.rrer Straße - geschützt vati
Verkehr durch Grünstreifen und Baumreffien.
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Die zwingend dreigeschossige geschlossene Bebauung ist u.a.
festgesetzt — um die städtebauliche Ordnung, die bisher an
der Rüsselsheirrer Straße konzipiert ist (3—4 geschossige Leit—
bebauung), hier fortzusetzen. Auch soll hiermit in der Höhen-
entwicklung der Gebäude an die 4—5 geschossige vorhandene Be
bauung in Einkaufszentnrn angelmüpft werden.

Die geschlossene Bebauung hat mit zur Aufgabe, das dahinter-
liegende Wohngebiet vor den Imissionen der Rüsselsheiirer
Straße zu schützen. An den Gebäuden sind zur Rüsseisheiner
Straße hier Lärmschutzvorrichtungen notwendig.

— Erschließung
Die Erschließung dieser Gebäudeseite geschieht durch eine rück
wärtige Straße mit Stehplätzen. Die Rüsseisheiner Straße bleibt
in diesem Bereich anbaufrei - wegen d zu en‘artenden
Verkehrsaufkcnner bei Ausbau zur Umgehungsstraße.

Teile dieser Grundstücksflächen sind mit Geh-, Fahr- und Lei—
tungsrecht zugunsten der Allgemeinheit belastet. Dadurch soll für
Fußgänger in. Erdgeschoß eine Durchlässigkeit durch die gesch:‘ os
sene Bebauung gesichert werden.
Für Fußgänger ist in diesem Bereich eine Unter- oder überführung
über Ce Rüsseisheiner Straße vorgesehen.

— Bereich an der Tzerzallee
Für den zweiten Bereich entlang der Berzallee ist nicht zwin
end zweigeschossige offene Bebauung festgesetzt.

— öffentliche GrUx-ifläche
Zwischen daT dreigeschossigen Bebauung und dem nach Osten sich
anschließenden Allgemeinen Wohngebiet ist eine öffentliche Grün-
fläche festgesetzt als Ausgleichs- und Erholungsfläche für die
relativ dichte Bebauung entlang der Rüsselsheiner Straße.

3.2.3 Allgt?snines Wohngebiet

— Funktion
Dar weitaus größte Teil des Planungsgebietes ist Allgemeines Wohn

gebiet: ca .26,5 ha, geplant sind ca. 320 Baugrundstücke mit einer

durchschnittlichen Größe von ca. 500 cn für ein- und zweigeschos—
sige Wohngebäude.

Dem Charakter als Wohngebiet wird durch folgende Festsetzungen
Rechnung getragen:

Allgemein zulässig sind Wohngebäude.

Nur ausnahmsweise zugelassen sind:

- Die der Versorgung des Gebietes dienbnden Läden, Schank- und

Speisewirtschaften so,de nicht störender Handwerksbetriebe;

— Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheit
hiche Zwecke.

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
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Grund dieser einschränkenden Festsetzung ist es, der Ge!tinde
zu errrt5glichen, die von der Wohnnutzung aheichenden Bauwünsche
zu beeinflussen. Insbesondere bei der Standortwahl der ausnahms
weise zugelassenen Nutzungen soll durch die Zustinrtiungspflicht
der Gereinde die Entwicklung im Wckmgebiet gesteuert werden.

— Erschließung
Das Wohngebiet wird durch zwei Haupterschließungsstraßen er
schlossen:

Zum einen über eine bauntestandene Alleestraße zweibündig als
1ckrat des Wohngebietes, zum andern über die bestehende Berz
allee einbündig.

Der Zugang zum Wohngebiet wird außerdem durch die Verlängerung
der Henriann—Löns-Straße ennöglicht, die zum Wdmgebiet “Ochsen—
grund“ verbindet.

Die Allee dient auch zur Erschließung des Baugebietes “Am Teich“.

Von den Haupterschließungsstraßen zweigen Stichstraßen und Wu.

wege ab zur Erschließung der Einzelparzellen.

Die abzweigenden Stichstraßen und Wohnwege sind derart konzi
piert, daß in den Wohnquartieren verkehrsberuhigte Zonen ent
stehen, um den Wohnwert zu steigern.

— Ruhender Verkehr
Der Alleestxaße sind öffentliche Parkplätze als Parkstreifen di
rekt zugeordnet. Gleiches gilt für die Mehrzahl der Straßen und

Stichstraßen.

Die erforderlichen privaten Einstellplätze den bei den 1—
und 2-Familienbäusern vorwiegend a] Einzelgaragen, z .T. auch
als Geneinschaftsgaragen eingerich Let.

PUr die räumliche Anordnung der Einzelgaragen gelten die ent
sprechenden Festsetzungen der Ortsbausatzung und des Bebauungs—
planes. Zirn Teil wird die Exrichtung von Garagen auf die in Be
bauunasplan festgesetzten überbaubaren Flächen beschränkt. Ziel
dieser Festsetzung ist es, die Gärten in den Innenbereichen vor

Autobelästigung vor allem zum Schutz der Nachbarn zu verhindern.

- Städtebauliche Ordnung
Die Bebauung ist vorwiegend als offene ein— bis zweigeschossige
Bebauung festgesetzt.

Teilweise ist der Bau von Hausgruppen ern5glicht.

PUr einen Teil der Grundstücke ist halbaffene Bauweise festge
setzt. Hier soll durch die Ernlichung der einseitigen Grenz—
bebauung eine wirtschaftliche Erschließung und Ausnutzung er

reicht werden.
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Zwingend zweigeschossige Bebauung ist entlang der Mittel-Allee
(zur Haupterschließung) festgesetzt.
Diese Festsetzung entspricht dem städtebaulichen Leitbild,
entlang der Haupterschließungsstraße eine höhere Leitbebau—
ung vorzusehen.

Diesem Gedanken der Leitbebauung entspricht auch die Festset
zung der Giebeirichtung an der Mittel-Allee.

Innerhalb der Wobnquartiere ist teilweise nur eingeschossige
Bebauung festgesetzt.

Außer in Bereich der Mittel-Allee, die intensiver genutzt
verden kann, ist festgesetzt, daß Wohngebäuie nicht wehr als
zwei Wohnungen haben dürfen -

Beide Festsetzungen sollen ruhige gute Wohnlagen in den Wohn-
quartieren ermöglichen. Außerdem sind die Erschließungskapan
täten (v.a. Parknöglichkeiten) der Stichstraßen und Wohnwege auf
zwei Wohnungen pro Gebäude abgestixtnt.

- Geneinbedaffseinrichtmgen
Innerha:W des Wohngebietes sind folgende Einrichtungen vorge
sehen.

DL, Pereich dar baüinbestandenen Alleestrabe, die als Haupter
schließungsstraße das Wohngebiet “Im Teich“ anbindet, ist ein
kirchliches Gemeindezentrum vorgesehen, scwie ein Kindergar
ten flur das Wohngebiet.

Augrenzend an &e öffentliche Grünfläche des Mischgebietes
ist eine bebaubare Fläche für Altercvhnungen festgesetzt.
Hier ist eine Bebauung bis zu drei Geschossen möglich. Diese
höh2re Bebauung soll an die Viergeschossige Bebauung im Ein-
kaufs zentnrn anbinden.

3,3. — fluuir,r-Twsnissonen

Auf die F1ug1rnirnmissionen, die durch den Erlaß des
Hessischen Nlinisters des Innen von‘ 19. 2. 1977 ( St.Ariz. S. Ici!
und des Hessischeninisterprä‘sidenten vom 22. 2. 1977 ( St.Anz.S. 55
ergangenen pianungs— un aurectHc!-cn ‘!.rsrrifn nr Sckutz
gegen Flug1rm und die daraus erforderlichen Schallschutzmanahmen
wird besonders hingewiesen..
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4. Maßnairen, die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes alsbald getroffen werden sollen

4.1 Da in der Gemeinde Nauheim ein dringender Bedarf nach bebaubaren Grundstücken für wohnbebauung besteht, wird die Gemeindenach Genehmigung des Bebauungsplanes und erfolgter Unilegungdie notwendigen Z‘.aßnahnen einleiten, um den Bauwilligen die
Bebauung ihrer Parzellen zu errri5glichen.
Diese Maßnahnen beinhalten vor allem die Erstellung der Er
schließungsstraßen und —wege — vorerst in einem provisorischenZustand - sowie die Ver- und Entsorgung des Gebietes mit Stran,Gas, und Wasser. Die Unterteilung des Baugebietes in Baustufenist nicht vorgesehen.

Diese baulichen Naßnalmcn sind für 1980 bis 1982 vorgesehen.
Für 1980 vorgesehen ist der Bau eines neuen Abwasser-Saiwnlers
zur Entsotcving des Baugebietes.

4.2 Die Uberschläcig ermittelten Kosten, die der GenEinde durch
diese Maßnaha-ren voraussichtlich entstehen, sind wie folgt angesetzt:

Baukosten für die 3.500.000,—— 12::Straßen, Wohnwege,
und Plätze

Kanalbaukosten 3.000.000,—— DM
- Kanal innerhalb des

Baugebietes

— Bau eines neuen 2.300.000,— DMSarnnlers van Baugebiet
Wolf sbarg zum Klärwerk

SonsLige r1aßnahrten 115.000,—— DM(Sttaßenbeleuchtung)

Suirne 8.915.000,— DM

4.3 Finanzierung

Die erforderlichen Mittel werden entsprechend dem voraussichtlichenblauf der Bebauung und der Verwirklichung der Erschließungsrnaßnahmen wie folgt im Haushalt der C-erreinde bereitgehalten:

Haushaltsjahr 1978 700.000,—— DM
Haushaltsjahr 1979 3.715.000,— DM
Haushaltsjahr 1980 3.000.00Q,—— DM
Haushaltsjahr 1981 1.500.000,—— DM

8.915.000,—— DM
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4.4 Als Gesamtkosten, die bei der Verwirklichung des Bebauungs—
planes entstehen, werden folgende Kosten angesetzt. Hierbei
wird der Erdausbau zugrunde gelegt:

Kosten (geschätzt)

Straßen
Wohnwege
Gehwege
&ünflächen
Plätze
Bäurre

3.500.000,—— DM

Straßenbeleuchtung
Kanal (innerhalb des Paucebietes)

115.000,— DM
3.000.000,—— DM

Bcx3enordnung

Das jetzt noch nicht bebaute Gebiet ist zum größten Rau
Ackerland in privatem Besitz. Es wird deshalb ein Boden—
ordnungsverfahren (Urrilegung) nach E?auG notwendig.

Grundlage für die Unlegung sind die im Bebauungsplan dar—
gestaUten Grun3stücksparzellen.

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Nauheim

1. Beigeordneter

Gesantkosten ca. 6.C15.000,-- DM

5. Ecdenon3nende aßnahnn

Planungsyruppe Dannstadt

Nauheim, den 20, Juli 1979 1 6. Juli 1972
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